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auf ıner einzigen Seite auslotbDar. Für den LEXIKA„Studierenden” ber erschließen sich wertvolle
Zusammenhänge VO]  3 dichter Präzısion.
Linz Severin Lederhilger HARLE D/WACGNE. HARALD,

Theologenlexıikon. Von den Kirchenvätern bis
a SEKRETARIAT DER BI- Gegenwart. Beck, üUunchen Paper-

back.SCHOFSKO)  RENZ, Kirchenrechtliche Stel- Das kleine, 198 7/ erstmals erschienene Nach-lungnahmen der Arbeıitsgruppe Kirchenrecht der Dt.
Bischofskonferenz In der eıt UonNn 1984 hıs 1989 schlagewerk hat sich bewährt, da{fs eine

(Subsidia ad 1US canonicum vigens applicandum Neuauflage nötıg WAaTl. Da das Werk VelI-
storbene Theologen Von erheblicher Bedeutung4), Abtei-Verlag, en 1994, (71) art. aufgenommen wurden, ergab sich schon VO]  -12,80.

Aus Anlaß der Veröffentlichung des daher die Notwendigkeit ıner Ergänzung, weil
richtete die Dt. Bischofskonferenz eINe kleine ‚;ben einige wichtige Gestalten der Theologie

(wie Hans Urs VO]  3 Balthasar und HermannArbeitsgruppe unter Beteiligung namhafter Volk) se1it der Erstauflage gestorben SiNd. EineKirchenrechtslehrer eın, die Fragen und Pro-
eme ‚usammenhang miıt der Neuordnung wertvolle Bereicherung Ste auch das „Register
des universalen und partikularen Kirchenrechts der übrigen den eln erwähnten Theo-

logen” dar; das Buch WITF dadurch besser er-ıner Klärung zuführen SO. Im Zeitraum Von schlossen.419 behandelte dieses nunmehr ständige
eratungsgrem1um der DBK agen und Zu begrüßen ist sowochl die ökumenische eıte

gutachterlich unterschiedlicher Aus- als auch die gute Lesbarkeit der el, die
auch jenen Benützern, Cie nicht ständig mutführlichkeit dazu Stellung. Theologie aben, mög macht, dasder Lehre und Praxıs recht hilfreichen

eihe „SICA” wurden die schriftlichen Ant- eDOtene rezıpleren.
1INZworten ZUSamımen mıit den teilweise redaktionell Rudolf Zinnhobler

überarbeiteten Problemstellungen allgemein -
gänglich gemacht. Die knappen Erläuterungen REALENZYKLOPADIE

konkreten Fragen des Sakramentenrechts Ban: Malaysıa Mınne. de Gruyter, Berlin
(Beichtbefugnis bei Wohnsitzwechsel, General- Halbleder. 396,—.

ALENZYKLOPADIE Bandabsolution, Osterkommunion, Communicatio
SaCcrı1s), des Vermögensrechts (Sammlungen, MInuc1us el1xXx Name/Namengebung. de
Pfarrbenefizien. Meß$ßstipendien etc.) SOWI1eE des Gruyter, erlın 1994 807) Halbleder. 396,—.
Verfassungsrechts (Arbeitslose als Ständige Das Auffallendste Banı VO  } ist die
Diakone, Vereinsrecht, desRechtsfolgen große der biographischen Artikel (40),
Kirchenaustrittes, Jungfrauenweihe) und des unter denen hervorzuheben Sind Ihomas
Ämterrechts (Laien als Theologieprofessoren, Mann (56—60), Gabriel Marcel 79—83), Marsilius
Bestellung VO]  - Ordensleuten ZUumM Lektor, Ako- VO)]  a Padua —  y Melanchthon (371—410),
lythen und Kommunionhelfer) neben Sonder- Michelangelo —  ' insgesamt eine wirk-
fällen (zum Beispiel Adoption 1nes Kindes lıch enzyklopädisch informierende Darbietung
durch ınen Priester, terbliebenenversor- der unterschiedlichsten Lebensgeschichten.

1nes Priesterkindes) sind verständlich und systematisch-theologischen chworten finden
besitzen auch außerhalb des eDıietes der DBK sich der umfangreiche rtikel Marıia/Marien-
Relevanz frömmigkeit 916  ' für dessen ikonographi-
Die Kennzeichnung als „Stellungnahmen“” schen Teil nachzutragen ware: Belting, Bild
macht darauf aufmerksam, dafß sich nicht und ult. ünchen 1990; artyrıum 196-—220):
authentische Interpretationen oder echtsver- Der differenzierten an  ung fehlt noch die
bindliche Anweisungen handelt, sondern al- nähere Befassung miı1t Nietzsches Aphorismus:
gumentatıve Klarstellungen, die ber teilweise „Blutzeichen schrieben S1e auf den Weg, den S1e
Empfehlungen und Oormsetzungsvorschläge gingen, und ihre Torheit e!  e, daf ın mıit Blut

die ahrheit bewelse. ber Blut ist der schlech-für die zuständige gesetzgebenden 'anzen
enthalten. Da sS1ie die Verwaltungspraxis sicher Zeuge der Wahrheit.” eNnSC 448-577):
wesentlich bestimmen, kommt ihnen jedenfalls Dem Jangen Gang durch die Geschichte wird
hohe Aufmerksamkeit Die chtsanwender Schlufß eın systematisch-theologischer
sind die durch eın Sach- und Canonesregister angefügt, der seinem eigentlichen theologi-
erganzte Textsammlung dankbar. schen Gehalt sehr unbefriedigend bleibt, beson-
Linz Severin erhilger ders gn der dürftigen Behandlung der
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auf einer einzigen Seite (111) auslotbar. Für den 
"Studierenden" aber erschließen sich wertvolle 
Zusammenhänge von dichter Präzision. 
Linz Severin Lederhilger 

• SEKRETARIAT DER DEUTSCHEN BI­
SCHOFSKONFERENZ, Kirchenrechtliche Stel­
lungnahmen der Arbeitsgruppe Kirchenrecht der Dt. 
Bischojskonjerenz in der Zeit von 1984 bis 1989 
(Subsidia ad ius canonicum vigens applicandum 
4), Abtei-Verlag, Metten 1994, (71). Kart. DM 
12,80. 
Aus Anlaß der Veröffentlichung des CIC/1983 
richtete die Dt. Bischofskonferenz eine kleine 
Arbeitsgruppe unter Beteiligung namhafter 
Kirchenrechtslehrer ein, die Fragen und Pro­
bleme im Zusammenhang mit der Neuordnung 
des universalen und partikularen Kirchenrechts 
einer Klärung zuführen sollte. Im Zeitraum von 
1984-1989 behandelte dieses nunmehr ständige 
Beratungsgremium der DBK 29 Anfragen und 
nahm gutachterlich in unterschiedlicher Aus­
führlichkeit dazu Stellung. 
In der für Lehre und Praxis recht hilfreichen 
Reihe "SICA" wurden die schriftlichen Ant­
worten zusammen mit den teilweise redaktionell 
überarbeiteten Problemstellungen allgemein zu­
gänglich gemacht. Die knappen Erläuterungen 
zu konkreten Fragen des Sakramentenrechts 
(Beichtbefugnis bei Wohnsitzwechsel, General­
absolution, Osterkommunion, Communicatio in 
sacris), des Vermögensrechts (Sammlungen, 
Pfarrbenefizien. Meßstipendien etc.) sowie des 
Verfassungsrechts (Arbeitslose als Ständige 
Diakone, Vereinsrecht, Rechtsfolgen des 
Kirchenaustrittes, Jungfrauenweihe) und des 
Ämterrechts (Laien als Theologieprofessoren, 
Bestellung von Ordensleuten zum Lektor, Ako­
lythen und Kommunionhelfer) neben Sonder­
fällen (zum Beispiel Adoption eines Kindes 
durch einen Priester, Hinterbliebenenversor­
gung eines Priesterkindes) sind verständlich und 
besitzen auch außerhalb des Gebietes der DBK 
Relevanz. 
Die Kennzeichnung als "Stellungnahmen" 
macht darauf aufmerksam, daß es sich nicht um 
authentische Interpretationen oder rechtsver­
bindliche Anweisungen handelt, sondern um ar­
gumentative Klarstellungen, die aber teilweise 
Empfehlungen und Normsetzungsvorschläge 
für die zuständige gesetzgebenden Instanzen 
enthalten. Da sie die Verwaltungspraxis sicher 
wesentlich bestimmen, kommt ihnen jedenfalls 
hohe Aufmerksamkeit zu. Die Rechtsanwender 
sind für die durch ein Sach- und Canonesregister 
ergänzte Textsamrn1ung dankbar. 
Linz Severin Lederhilger 
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• HÄRLE WILFRIED/WAGNER HARALD, 
Theologenlexikon. Von den Kirchenvätern bis zur 
Gegenwart. Beck, München '1994. (311). Paper­
back. 
Das kleine, 1987 erstmals erschienene Nach­
schlagewerk hat sich so bewährt, daß eine 
Neuauflage nötig war. Da in das Werk nur ver­
storbene Theologen von erheblicher Bedeutung 
aufgenommen wurden, ergab sich schon von 
daher die Notwendigkeit einer Ergänzung, weil 
eben einige wichtige Gestalten der Theologie 
(wie Hans Urs von Balthasar und Hermann 
Volk) seit der Erstauflage gestorben sind. Eine 
wertvolle Bereicherung stellt auch das "Register 
der übrigen in den Artikeln erwähnten Theo­
logen" dar; das Buch wird dadurch besser er­
schlossen. 
Zu begrüßen ist sowohl die ökumenische Weite 
als auch die gute Lesbarkeit der Artikel, die es 
auch jenen Benützern, die nicht ständig mit 
Theologie zu tun haben, möglich macht, das 
Gebotene zu rezipieren. 
Linz RudolJ Zinnhobler 

• THEOLOGISCHE REALENZYKLOPÄDIE 
Band 22. Malaysia - Minne. de Gruyter, Berlin 
(796). Halbleder. DM 396,-. 
THEOLOGISCHE REALEN~LOP ÄDIE Band 
23. Minucius Fe/ix - Name/Namengebung. de 
Gruyter, Berlin 1994. (807). Halbleder. DM 396,-. 
Das Auffallendste am 22. Band von TRE ist die 
große Zahl der biographischen Artikel (40), 
unter denen hervorzuheben sind: Thomas 
Mann (56-60), Gabriel Marcel (79-83), Marsilius 
von Padua (183-190), Melanchthon (371-410), 
Michelangelo (724-733), insgesamt eine wirk­
lich enzyklopädisch informierende Darbietung 
der unterschiedlichsten Lebensgeschichten. An 
systematisch-theologischen Stichworten finden 
sich der umfangreiche Artikel Maria/Marien­
frömmigkeit (109-161), für dessen ikonographi­
schen Teil nachzutragen wäre: H. Belting, Bild 
und Kult. München 1990; Martyrium (196-220): 
Der differenzierten Abhandlung fehlt noch die 
nähere Befassung mit Nietzsches Aphorismus: 
"Blutzeichen schrieben sie auf den Weg, den sie 
gingen, und ihre Torheit lehrte, daß man mit Blut 
die Wahrheit beweise. Aber Blut ist der schlech­
teste Zeuge der Wahrheit." Mensch (448-577): 
Dem langen Gang durch die Geschichte wird am 
Schluß ein systematisch-theologischer Abschnitt 
angefügt, der in seinem eigentlichen theologi­
schen Gehalt sehr unbefriedigend bleibt, beson­
ders wegen der dürftigen Behandlung der 


